
 

  

          
           
Jagd auf GW717m Rüde Rodewald vorerst eingestellt! 

 
Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. erreicht durch Eilantrag 
aufschiebende Wirkung der Ausnahmegenehmigungen 
 
Der Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. (staatl. anerkannter Natur- und Artenschutz-
Verband) hat gegen eine unter Ausschluss der Öffentlichkeit bereits seit Juli 2020 
ausgeführten Jagd mit Tötungsabsicht (Artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung) 
Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch ist am 11.09.2020 vom Oberverwaltungsgericht 
(OVG) Oldenburg als Eingang bestätigt worden. 
Weiterhin wurde in der Folge eine einstweilige Verfügung erwirkt.  
 
In einem erneuten Politspektakel seitens des UM Niedersachsen in Hannover bzgl. einer 
Artenschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung zwecks Abschuss eines Wolfsrüden mit 
der amtlichen Kennung GW 717m des Rudels Rodewald, Landkreis Nienburg, wird die 
Schadensprognose seitens des UM/NLWKN auf lediglich einen Nutztierriss gestützt, und 
zwar auf den Hannoveraner Pferderiss vom 24.05.2020.  
Laut NLWKN kann der Rüde bei 4 verwertbaren DNA-Analysen am Pferderiss 
ausgeschlossen werden. Dass der Rüde seine Jagdtechnik auf Großvieh auf seinen 
Nachwuchs übertragen hat, kann somit ebenfalls ausgeschlossen werden. Im Bescheid des 
NLWKN kann ebenfalls der räumliche und zeitliche Bezug zu dem Riss der Pferde, trotz 
entsprechender gesetzlicher Vorgaben nicht nachgewiesen werden. Es seien „Wölfe“ 
gewesen. Das ist alles, was hinsichtlich der Schadensursache vorgetragen wurde. Somit 
verbleibt lediglich ein einzelner Riss, der im Wege einer „Wahrscheinlichkeitsberechnung“ 
auf den Wolf GW717m bezogen wird und in nicht nachvollziehbarer Weise als Grund für die 
Tötung eines Wildtieres, welches mit dem höchst möglichem 
Schutzstatus ausgestattet ist, herangezogen. Der Rüde GW717m 
konnte bei dem Pferderiss genetisch nicht nachgewiesen werden. 
Alle früheren Nutztierrisse aus den Jahren zuvor wurden zu Recht 
mangels nachgewiesener Zuordnung des Wolfes GW 717m nicht 
herangezogen. Auch fehlte bereits im vergangenen Jahr der für den 
Nutztierschutz nötige Schutzzaun in empfohlener Höhe von bis zu 1,2 
Meter. Die nötigen und zumutbaren Schutzmaßnahmen wurden von 
den Tiereigentümern und -Haltern vor Ort einfach nicht 
vorgenommen. Ein ebenfalls fachlich falscher Vorwand für den 
Abschuss stellt die wissenschaftlich nicht nachgewiesene 
Behauptung des UM in Hannover eines angeblich vorhandenen 
Selbstschutzes bei Rindern und Pferden dar. Die gerissenen 
Hannoveraner Reitpferde gehen derweilen mit dem Umstand einer 
bei Pferden bedenklichen Einzäunung mit einem „Stacheldrahtzaun 
mit innen gezogener Breitbandlitze“ einher. Im angefochtenen 
Bescheid des NLWKN steht zutreffend die Auffassung, dass zuvor 
„eine mehrfache (mindestens zweimalige) Überwindung eines 
zumutbaren Herdenschutzes erforderlich“ ist. Dieses war hier nicht 
der Fall. Der Bescheid ist deshalb aufzuheben.  



 

  

 
Zur örtlichen Eingrenzung des Territoriums und der bisher festgestellten Risse: Bis auf zwei 
Schafe (alle ohne vorhanden Schutz vor Ort) gab es im streitgegenständlichen Territorium 
keinerlei Risse! Die Ausnahmegenehmigung richtet sich gegen ein Tier, das im Territorium 
keine Pferde gerissen haben kann. Nur ein Nutztierriss geschah in Steimbke, also innerhalb 
des Rudel-Territoriums. Die erwähnten „10 entsprechenden Rissereignisse“ gab es nicht, 
entsprechen also nicht der Wahrheit. Es fehlen hier die „entsprechenden“ und die 
Kausalitätsnachweise. Zudem fehlte es am hinreichenden Herdenschutz. Die Nachweise 
für die o.g. Behauptung forderte der Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. nun an. Wir 
weisen hiermit auf eine reine Behauptungspraxis des UM in Hannover hin. Die 
„hinreichende Wahrscheinlichkeit“ eines weiteren Risses via GW717m fehlt bis heute. Es 
besteht darüber hinaus im Gebiet LK Nienburg in keiner Weise eine „Notstandslage“. Der 
Freundeskreis freilebender Wölfe e.V. fordert daher, die Abschussverfügung gegen den 
Rüden GW717m umgehend aufzuheben, den Dialog mit den Artenschutzverbänden seitens 
des UM wieder aufzunehmen und im Territorium des Rudels Rodewald umgehend alle 
Weidetiere wolfsabweisend zu zäunen. 
 

 
Wolfsburg, den 24. September 2020 
 
Ralf Hentschel, 1. Vorsitzender, Freundeskreis freilebender Wölfe e.V.  
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